
 
A n t r a g : 

 
1. Der Bedarfsplan für Kindertagesein-

richtungen und Tagespflege 
2008/2009 wird zur Kenntnis genom-
men. 

2. Auf Grundlage der festgestellten und 
ausgewiesenen Entwicklung ist den 
Gremien jährlich ein Ausbauplan zur 
Entscheidung vorzulegen. 

 
 

 


